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1. Entwurf eines Gesetzes zur weite-

ren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität 

 
Das Bundesfinanzministerium stellte am 
8.5.2019 den Referentenentwurf eines Ge-
setzes zur weiteren steuerlichen Förderung 
der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vor. Die 
darin vorgesehenen Maßnahmen sollen 
hier zunächst stichpunktartig aufgezeigt 
werden:  
 
� Eine Sonderabschreibung für rein elekt-

rische Lieferfahrzeuge in Höhe von 50 
% im Jahr der Anschaffung zusätzlich 
zur regulären Abschreibung. Die Son-
derabschreibung ist für Fahrzeuge bis 
maximal 7,5 Tonnen geplant und soll 
auf 10 Jahre bis Ende 2030 befristet 
werden, 

� eine neue Pauschalbesteuerung bei Job-
tickets in Höhe von 25 % ohne Anrech-
nung auf die Entfernungspauschale, 
 

� die Verlängerung der Halbierung der 
Bemessungsgrundlage bei der Dienst-
wagenbesteuerung bei privater Nutzung 
eines betrieblichen Elektrofahrzeugs 
oder extern aufladbaren Hybridelektro-
fahrzeugs und 
 

� die Verlängerung der Steuerbefreiung 
für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile 
für das elektrische Aufladen eines 
Elektrofahrzeugs oder Hybridelektro-
fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers 
oder eines verbundenen Unternehmens 
und für die zeitweise zur privaten Nut-
zung überlassene betriebliche Ladevor-
richtung. 
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Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen 
geplant: 
 
� Einführung eines Pauschbetrags für Be-

rufskraftfahrer in Höhe von 8 € pro Tag, 
 

� Anhebung der Pauschalen für Verpfle-
gungsmehraufwendungen von zzt. 12 € 
bzw. 24 € auf 14 € bzw. 28 €, 
 

� Einkommensteuerbefreiung von Sach-
leistungen im Rahmen alternativer 
Wohnformen (z. B. „Wohnen für Hil-
fe“), 
 

� Einführung eines Bewertungsabschlags 
bei Mitarbeiterwohnungen, 
 

� Einführung des ermäßigten Umsatzsteu-
ersatzes für E-Books, 
 

� kein Sofortabzug von Fondsetablie-
rungskosten bei modellhafter Gestaltung 
eines geschlossenen gewerblichen 
Fonds. 

 
Ferner erfolgen Maßnahmen zur Gestal-
tungsbekämpfung sowie zwingend not-
wendige Anpassungen an das EU-Recht 
und an Rechtsprechung des EuGH. Dazu 
gehören u. a.: 
 
� Direktlieferung bei Lieferung in ein 

Konsignationslager, 
 

� Reihengeschäfte und innergemein-
schaftliche Lieferungen, 
 

� Umsetzung des EuGH-Urteils zur Mar-
genbesteuerung bei Reiseleistungen. 

 
Zudem wird weiterem fachlich gebotenem 
Regelungsbedarf im Steuerrecht nachge-
kommen. Dazu gehören insbesondere die 
Klarstellung von Zweifelsfragen sowie 
Folgeänderungen, Fehlerkorrekturen und 
sonstige redaktionelle Änderungen. Wir 
werden Sie über dieses Schreiben bei Vor-

liegen konkreterer Informationen auf dem 
Laufenden halten.  
 
2. Gesetzentwurf zur steuerlichen 

Förderung von Forschung und 
Entwicklung 

 
Zur Stärkung des Unternehmensstandorts 
Deutschland will die Bundesregierung 
durch eine – in einem eigenständigem Ge-
setz geregelte – steuerliche Forschungsför-
derung (Forschungszulage) erreichen, dass 
vorrangig die kleinen und mittleren Unter-
nehmen vermehrt in eigene Forschung und 
Entwicklungstätigkeiten investieren.  
 
Zu den begünstigten Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben gehören nach dem 
Gesetzentwurf Vorhaben, soweit sie einer 
oder mehreren der Kategorien Grundlagen-
forschung, industrielle Forschung oder 
experimentelle Entwicklung zuzuordnen 
sind.  
 
Förderfähige Aufwendungen sollen die 
beim Anspruchsberechtigten dem Lohn-
steuerabzug unterliegenden Arbeitslöhne 
für Arbeitnehmer sein, soweit diese mit 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
in begünstigten Vorhaben betraut sind. 
Dazu gehören auch solche aufgrund eines 
zwischen einer Kapitalgesellschaft und 
einem Gesellschafter oder Anteilseigner 
abgeschlossenen Anstellungsvertrags, der 
die Voraussetzungen für den Lohnsteuer-
abzug des Arbeitslohns erfüllt. Förderfähi-
ge Aufwendungen sollen auch Eigenleis-
tungen eines Einzelunternehmers in einem 
begünstigten Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben sein. Je nachgewiesener 
Arbeitsstunde, die der Einzelunternehmer 
mit Forschungs- und Entwicklungstätigkei-
ten beschäftigt ist, können dem Entwurf 
zufolge 30 € je Arbeitsstunde bei insge-
samt maximal 40 Arbeitsstunden pro Wo-
che als förderfähige Aufwendungen ange-
setzt werden. 
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Bemessungsgrundlage sind die im Wirt-
schaftsjahr entstandenen förderfähigen 
Aufwendungen, maximal 2 Mio. €. Die 
Forschungszulage soll 25 % der Bemes-
sungsgrundlage betragen und wird auf An-
trag beim zuständigen Finanzamt gewährt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres zu stellen, in dem die förder-
fähigen Aufwendungen vom Arbeitnehmer 
bezogen worden oder entstanden sind. 
 
Das Gesetz soll am Tag nach der Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten.  
Dem Gesetzentwurf müssen noch Bundes-
tag und Bundesrat zustimmen. Über den 
weiteren Werdegang werden wir Sie auf 
dem Laufenden halten. 
 
3. Offenbarung von Kassendaten bei 

Verschwiegenheitspflicht 
 
Bei Betriebsprüfungen werden grundsätz-
lich sämtliche Daten und Unterlagen ge-
sichtet, die für die jeweilige Prüfung von 
Bedeutung sind. Prüfungen finden auch in 
Unternehmen statt, deren Berufsträger zur 
Verschwiegenheit verpflichtet sind, wie z. 
B. Ärzte, Rechtsanwälte oder auch Apo-
theker. Hier gilt es einige Besonderheiten 
zu beachten. 
 
So hatte das Finanzgericht Münster (FG) in 
seinem Urteil vom 28.6.2018 über einen 
Fall entschieden, bei dem eine Betriebsprü-
fung bei einem Apotheker stattfand. Dieser 
zeichnete seinen Warenein- und -ausgang 
mit einer PC-Kasse und einem entspre-
chendem System elektronisch auf. In die-
sem Zusammenhang wurden auch Daten, 
die unter die Schweigepflicht fallen, aufge-
zeichnet. Aus diesem Grund verweigerte 
der Apotheker dem Finanzamt die Heraus-
gabe der Daten. 
 
Das sah das FG jedoch anders und ent-
schied dazu, dass der Steuerpflichtige die 
Herausgabe der Daten nicht verweigern 
darf. Dem Steuerpflichtigen steht ein Aus-

kunfts- und Vorlageverweigerungsrecht zu. 
Die Daten können dafür vorab elektronisch 
so organisiert bzw. sortiert werden, dass es 
möglich ist, die vertraulichen Daten vor 
dem Finanzamt zu schützen. Macht der 
Steuerpflichtige von dieser Möglichkeit 
keinen Gebrauch, kann das Finanzamt die 
Daten trotzdem einsehen. Das Risiko liegt 
dabei beim Steuerpflichtigen.  
 
4. Verkäufe über eBay als gewerbli-

che Tätigkeit 
 
Nachhaltige Verkäufe durch Auktionen bei 
eBay mit hohem Einkommen können als 
gewerbliche Tätigkeit qualifiziert werden. 
Entsprechend unterliegen Gewinne, die aus 
dem Verkauf erzielt wurden, dem Grunde 
nach der Einkommensteuer, der Umsatz-
steuer und der Gewerbesteuer. 
 
In einem Fall aus der Praxis musste das 
Hessische Finanzgericht (FG) entscheiden, 
in dem eine Steuerpflichtige beim Stöbern 
bei Haushaltsauflösungen kostengünstig 
diverse Gegenstände eingekauft und diese 
nachfolgend auf der Internetplattform eBay 
in Form von Versteigerungen zum Verkauf 
anbot. Dabei erzielte sie nach Erkenntnis-
sen einer Steuerfahndungsprüfung inner-
halb von vier Jahren Einnahmen zwischen 
40.000 und 90.000 € im Jahr. 
 
Nach Auffassung des FG verwaltete und 
veräußerte die Steuerpflichtige mit den 
Verkäufen durch Auktionen bei eBay nicht 
privates Vermögen und übte lediglich eine 
Hobbytätigkeit aus, sondern entfaltete eine 
wirtschaftliche, d. h. nachhaltige gewerbli-
che Tätigkeit, weil sie  dabei wie ein ge-
werblicher Händler aufgetreten ist.  
 
Anmerkung: Nachdem die Rechtspre-
chung in vergleichbaren Fällen jedoch den 
Ansatz von Betriebsausgaben in einer 
Spanne von 40 % bzw. 80 % des Nettoum-
satzes für angemessen befunden hat, hält 
das FG im entschiedenen Fall die Schät-
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zung von Betriebsausgaben i. H. v. 60 % 
des Nettoumsatzes für gerechtfertigt. Die 
Revision zum Bundesfinanzhof wurde zu-
gelassen. 
 
5. Schätzung von Einkünften aus 

Gewerbebetrieb bei ungeklärtem 
Geldzuwachs 

 
Nach der Abgabenordnung sind Besteue-
rungsgrundlagen zu schätzen, soweit sie 
nicht zu ermitteln oder zu berechnen sind. 
Dabei sind alle Umstände zu berücksichti-
gen, die für die Schätzung von Bedeutung 
sind. Zu schätzen ist u. a. dann, wenn die 
Buchführung oder die Aufzeichnungen des 
Steuerpflichtigen der Besteuerung nicht zu 
Grunde gelegt werden. Letzteres ist dann 
der Fall, wenn Anlass besteht, die sachli-
che Richtigkeit der Buchführung oder der 
Aufzeichnungen zu beanstanden.  
 
Um eine sachliche Unrichtigkeit der Auf-
zeichnungen zu rechtfertigen, kann auch 
eine „Geldverkehrsrechnung“ durchgeführt 
werden. Die Rechenmethode beruht auf der 
Tatsache, dass in einem bestimmten Zeit-
raum nicht mehr Mittel verausgabt werden 
können, als vorhanden sind; die Einnah-
men einschließlich etwa vorhandener Be-
stände müssen die Ausgaben decken. 
Übersteigen die Ausgaben die zur Verfü-
gung stehenden Mittel oder liegt ein unge-
klärter Vermögenszuwachs vor, so recht-
fertigt dies grundsätzlich die Annahme, 
dass die Fehlbeträge aus unversteuerten, 
jedoch steuerpflichtigen Einnahmen stam-
men.  
 
Nach einer Entscheidung des Finanzge-
richts Rheinland-Pfalz vom 9.5.2018 recht-
fertigt ein ungeklärter Geldzuwachs im 
Privatvermögen oder eine ungeklärte Ein-
lage in das Betriebsvermögen – auch bei 
einer formell ordnungsmäßigen Buchfüh-
rung – die Annahme, dass höhere Betriebs-
einnahmen erzielt und höhere Privatent-
nahmen getätigt als gebucht wurden. Zeigt 

sich, dass höhere Einkünfte erzielt worden 
sind, ist die Buchführung sachlich unrich-
tig, sodass ein eigenständiger Schätzungs-
grund und ein ausreichend sicherer Anhalt 
für die Höhe der Zuschätzung gegeben 
sind. 
 
6. Aufwendungen aus nebenberufli-

cher Tätigkeit als Übungsleiter 
steuerlich abziehbar? 

 
Mit Urteil vom 20.11.2018 entschied der 
Bundesfinanzhof (BFH), dass ein Übungs-
leiter, der steuerfreie Einnahmen unterhalb 
der sog. Übungsleiterpauschale in Höhe 
von 2.400 € im Jahr erzielt, die damit zu-
sammenhängenden Aufwendungen inso-
weit abziehen kann, als sie die Einnahmen 
übersteigen. Voraussetzung ist, dass hin-
sichtlich der Tätigkeit eine Einkünfteerzie-
lungsabsicht vorliegt.  
 
Der BFH hatte in einen Fall aus der Praxis 
zu entscheiden, in dem ein Übungsleiter 
Einnahmen in Höhe von 108 € erzielte, 
dem Ausgaben in Höhe von 608,60 € ge-
genüberstanden. Die Differenz von 500,60 
€ machte er als Verlust aus selbstständiger 
Tätigkeit geltend. Das Finanzamt vertrat 
die Auffassung, Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten aus der Tätigkeit als 
Übungsleiter könnten steuerlich nur dann 
berücksichtigt werden, wenn sowohl die 
Einnahmen als auch die Ausgaben den 
Übungsleiterfreibetrag von 2.400 € im Jahr 
übersteigen. 
  
Der BFH gelangte jedoch zu der Auffas-
sung, dass ein Übungsleiter, der steuerfreie 
Einnahmen unterhalb des Übungsleiter-
freibetrags erzielt, die damit zusammen-
hängenden Aufwendungen steuerlich gel-
tend machen kann, soweit sie die Einnah-
men übersteigen. Andernfalls würde der 
vom Gesetzgeber bezweckte Steuervorteil 
für nebenberufliche Übungsleiter in einen 
Steuernachteil umschlagen. 
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Voraussetzung ist jedoch, dass eine sog. 
Gewinnerzielungsabsicht vorliegt. Diese 
Frage stellt sich, weil die Einnahmen in 
dem Jahr nicht annähernd die Ausgaben 
deckten. Sollte keine Gewinnerzielungsab-
sicht – also eine sog. Liebhaberei – vorlie-
gen, wären die Verluste steuerlich nicht zu 
berücksichtigen, weil der Übungsleiter eine 
verlustbringende Tätigkeit möglicherweise 
wegen persönlicher Neigungen ausübte. 
 
7. EuGH verpflichtet Mitgliedstaaten 

zur Zeiterfassung von Arbeitneh-
mern 

 
Mit den Neuregelungen des Tarifautono-
miegesetzes wurden Arbeitgeber verpflich-
tet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen 
Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern 
spätestens bis zum Ablauf des siebten auf 
den Tag der Arbeitsleistung folgenden Ka-
lendertages aufzuzeichnen und diese Auf-
zeichnungen mindestens zwei Jahre aufzu-
bewahren. 
 
Die Aufzeichnungspflicht gilt – unter wei-
teren Voraussetzungen – für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Bau-, Gast-
stätten- und Beherbergungs-, im Personen-
beförderungs-, im Speditions-, Transport- 
und damit verbundenen Logistikgewerbe, 
im Schaustellergewerbe, bei Unternehmen 
der Forstwirtschaft, im Gebäudereini-

gungsgewerbe, bei Unternehmen, die sich 
am Auf- und Abbau von Messen und Aus-
stellungen beteiligen, sowie in der 
Fleischwirtschaft. Sie besteht auch für alle 
geringfügig Beschäftigten! Geringfügig 
Beschäftigte in Privathaushalten sind da-
von ausgenommen. 
 
In seinem Urteil vom 14.5.2019 hatte der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) nunmehr 
darüber zu entscheiden, ob die Mitglieds-
staaten alle Arbeitgeber zur Zeiterfassung 
und dem folgend zur Aufzeichnung der 
geleisteten Stunden verpflichten müssen. 
Darin stellt er fest, dass ohne ein System, 
mit dem die tägliche Arbeitszeit eines je-
den Arbeitnehmers gemessen werden kann, 
weder die Zahl der geleisteten Arbeitsstun-
den und ihre zeitliche Verteilung noch die 
Zahl der Überstunden objektiv und verläss-
lich ermittelt werden kann, sodass es für 
die Arbeitnehmer äußerst schwierig oder 
gar praktisch unmöglich ist, ihre Rechte 
durchzusetzen. Daher müssen die Mit-
gliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten, 
ein objektives, verlässliches und zugängli-
ches System einzurichten, mit dem die von 
einem Arbeitnehmer geleistete tägliche 
Arbeitszeit gemessen werden kann. 
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 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

10.7.2019 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

 

29.7.2019 
 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2019: April = 105,2; März = 104,2; Februar = 103,8; Januar = 103,4 
2018: Dezember = 104,2; November = 104,2; Oktober = 104,9;  
September = 104,7 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Disclaimer 
 
Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten/Kunden sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinwei-
se. Alle Angaben beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Manuskript- bzw. Präsentationsfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen 
beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch nicht einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Herausgeber/Autoren übernehmen 
keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in dieser Darstellung vertretenen 
Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung der Herausgeber/Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen 
müssen nicht publiziert werden. 
 
Copyright Hinweis 
 
© 06/2019. Herausgeber dieses Werks ist die Partnerschaftsgesellschaft Feuerer & Partner – Steuerberater Rechtsanwalt mit Sitz in Burglengen-
feld. Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht sämtlicher Texte und Grafiken in diesem Werk bei uns als Herausgeber und gegebenenfalls bei 
den einzelnen Autoren liegt. Begründete Urheberrechte bleiben ausdrücklich vollumfassend vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z. B. auf 
drucktechnischem, elektronischem, optischen, foto-mechanischem, digitalen oder ähnlichem Wege – auch auszugsweise – bedarf der ausdrückli-
chen schriftlichen Einwilligung des Herausgebers bzw. Autors. Es ist Dritten nicht gestattet, das Werk – auch auszugsweise – zu vervielfältigen.  
 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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